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Synopse aller Änderungen des Atomgesetz am 26.11.2015

Diese Gegenüberstellung vergleicht die jeweils alte Fassung (linke Spalte) mit der neuen Fassung (rechte Spalte) aller am 26. November 2015 durch Artikel
1 des 14. AtGÄndG geänderten Einzelnormen. Synopsen für andere Änderungstermine finden Sie in der Änderungshistorie des AtG.

Hervorhebungen: alter Text , neuer Text

Änderung verpasst? 

a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 26.11.2015 geltenden Fassung

n.F. (neue Fassung)
in der am 26.11.2015 geltenden Fassung

durch Artikel 1 G. v. 20.11.2015 BGBl. I S. 2053

Gliederung

(Anzeige unveränderter Textabschnitte u. U. gekürzt - Doppelklick für Vollansicht)

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften
    § 1 Zweckbestimmung des Gesetzes
    § 2 Begriffsbestimmungen
    § 2a Umweltverträglichkeitsprüfung
    § 2b Elektronische Kommunikation

(Text alte Fassung) (Text neue Fassung)

    § 2c Nationales Entsorgungsprogramm
    § 2d Grundsätze der nuklearen Entsorgung

Zweiter Abschnitt Überwachungsvorschriften
    § 3 Einfuhr und Ausfuhr
    § 4 Beförderung von Kernbrennstoffen
    § 4a Deckungsvorsorge bei grenzüberschreitender Beförderung
    § 4b Beförderung von Kernmaterialien in besonderen Fällen
    § 5 Berechtigung zum Besitz von Kernbrennstoffen; staatliche Verwahrung
    § 6 Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen

    § 9h Pflichten des Zulassungsinhabers
    § 9i Bestandsaufnahme und Schätzung

    § 10
    § 11 Ermächtigungsvorschriften (Genehmigung, Anzeige, allgemeine Zulassung)
    § 12 Ermächtigungsvorschriften (Schutzmaßnahmen)
    § 12a Ermächtigungsvorschrift (Entscheidung des Direktionsausschusses)
    § 12b Überprüfung der Zuverlässigkeit von Personen zum Schutz gegen Entwendung oder Freisetzung radioaktiver Stoffe
    § 12c Strahlenschutzregister
    § 12d Register über hochradioaktive Strahlenquellen

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) 1 Radioaktive Stoffe (Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe) im Sinne dieses Gesetzes sind alle Stoffe, die ein Radionuklid oder mehrere Radionuklide enthalten und deren
Aktivität oder spezifische Aktivität im Zusammenhang mit der Kernenergie oder dem Strahlenschutz nach den Regelungen dieses Gesetzes oder einer auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnung nicht außer Acht gelassen werden kann. 2 Kernbrennstoffe sind besondere spaltbare Stoffe in Form von

1. Plutonium 239 und Plutonium 241,

2. mit den Isotopen 235 oder 233 angereichertem Uran,

2 Abweichend von Satz 1 kann eine auf Grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung
für die Verwendung von Stoffen am Menschen oder für den zweckgerichteten Zusatz von
Stoffen bei der Herstellung von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Pflanzenschutzmitteln,
Schädlingsbekämpfungsmitteln, Stoffen nach § 1 Nr. 1 bis 5 des Düngemittelgesetzes oder
Konsumgütern oder deren Aktivierung festlegen, in welchen Fällen die Aktivität oder
spezifische Aktivität eines Stoffes nicht außer Acht gelassen werden kann.

2 Abweichend von Satz 1 kann eine auf Grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung
für die Verwendung von Stoffen am Menschen oder für den zweckgerichteten Zusatz von
Stoffen bei der Herstellung von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Pflanzenschutzmitteln,
Schädlingsbekämpfungsmitteln, Stoffen nach § 2 Nummer 1 bis 8 des Düngegesetzes oder
Konsumgütern oder deren Aktivierung festlegen, in welchen Fällen die Aktivität oder
spezifische Aktivität eines Stoffes nicht außer Acht gelassen werden kann.

(3) 1 Für die Anwendung von Genehmigungsvorschriften nach diesem Gesetz oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen gelten Stoffe, in denen der Anteil der
Isotope Uran 233, Uran 235, Plutonium 239 und Plutonium 241 insgesamt 15 Gramm oder die Konzentration der genannten Isotope 15 Gramm pro 100 Kilogramm nicht überschreitet, als
sonstige radioaktive Stoffe. 2 Satz 1 gilt nicht für verfestigte hochradioaktive Spaltproduktlösungen aus der Aufarbeitung von Kernbrennstoffen.

(3a) Des Weiteren ist im Sinne dieses Gesetzes:

1. kerntechnische Anlage:

§ 2c (neu) § 2c Nationales Entsorgungsprogramm

(1) Die Bundesregierung legt in einem Nationalen Entsorgungsprogramm dar, wie die
nationale Strategie für eine verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter
Brennelemente und radioaktiver Abfälle umgesetzt werden soll.

(2) 1 Das Nationale Entsorgungsprogramm umfasst eine Darlegung folgender Bestandteile:

1. die Gesamtziele der nationalen Strategie in Bezug auf die Entsorgung abgebrannter
Brennelemente und radioaktiver Abfälle,

2. die maßgeblichen Zwischenetappen und klaren Zeitpläne für die Erreichung dieser
Zwischenetappen unter Beachtung der übergreifenden Ziele des Nationalen
Entsorgungsprogramms,

3. eine nationale Bestandsaufnahme sämtlicher abgebrannter Brennelemente und
radioaktiver Abfälle sowie Schätzungen der künftigen Mengen, auch aus der Stilllegung von
Anlagen und Einrichtungen, wobei aus der Bestandsaufnahme der Standort und die Menge
radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente gemäß einer geeigneten
Klassifizierung der radioaktiven Abfälle eindeutig hervorgehen müssen,
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4. die Konzepte oder Pläne und die technischen Lösungen für die Entsorgung abgebrannter
Brennelemente und radioaktiver Abfälle vom Anfall bis zur Endlagerung,

5. die Konzepte oder Pläne für den Zeitraum nach Beendigung der Stilllegung von Anlagen
zur Endlagerung radioaktiver Abfälle nach § 9a Absatz 3, einschließlich vorgesehener
Angaben über Kontrollzeiträume und vorgesehener Maßnahmen, um das Wissen über die
Anlagen längerfristig zu bewahren,

6. die Forschungs-, Entwicklungs- und Erprobungstätigkeiten, die erforderlich sind, um
Lösungen für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle
umzusetzen,

7. die Zuständigkeit für die Umsetzung des Nationalen Entsorgungsprogramms und die
Leistungskennzahlen für die Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung,

8. eine Abschätzung der Kosten des Nationalen Entsorgungsprogramms sowie die
Grundlagen und Annahmen, auf denen diese Abschätzung beruht, einschließlich einer
Darstellung des zeitlichen Profils der voraussichtlichen Kostenentwicklung,

9. die geltenden Finanzierungsregelungen,

10. die geltenden Transparenzregelungen sowie

11. gegebenenfalls mit einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Drittland
geschlossene Abkommen über Entsorgungsmaßnahmen in Bezug auf abgebrannte
Brennelemente und radioaktive Abfälle; § 1 Absatz 1 des Standortauswahlgesetzes bleibt
unberührt.

2 Das Nationale Entsorgungsprogramm kann in einem oder in mehreren Dokumenten
niedergelegt werden.

(3) Die Bundesregierung überprüft das Nationale Entsorgungsprogramm regelmäßig,
mindestens aber alle zehn Jahre ab der erstmaligen Erstellung, spätestens ab dem 23.
August 2015, und aktualisiert es danach bei Bedarf, wobei sie gegebenenfalls den
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt sowie Empfehlungen, Erfahrungen und
bewährte Praktiken, die sich aus den Prüfungen durch Experten ergeben, berücksichtigt.

(4) 1 Zur Vorbereitung der Darlegung der Bestandteile des Nationalen
Entsorgungsprogramms sind die nach § 9a Absatz 1 Satz 1 Entsorgungspflichtigen und die
Besitzer abgebrannter Brennelemente oder radioaktiver Abfälle, sofern beide ihre
radioaktiven Abfälle nicht nach einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnung an eine Landessammelstelle abzuliefern haben, verpflichtet, auf
Verlangen des für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständigen
Bundesministeriums die erforderlichen Auskünfte zu erteilen über

1. die bestehenden Entsorgungskonzepte, einschließlich realistischer Angaben über die
technischen, organisatorischen und zeitlichen Planungen für die einzelnen
Entsorgungsschritte vom Anfall abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle bis zur
Ablieferung an eine Anlage zur Endlagerung,

2. die Mengen, Arten, Eigenschaften und Standorte der bei ihnen bisher angefallenen oder
gelagerten abgebrannten Brennelemente und radioaktiven Abfälle sowie

3. eine Schätzung der zukünftig bei ihnen anfallenden oder zu lagernden Mengen
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle, klassifiziert nach Arten und
Eigenschaften sowie unter Berücksichtigung von Stilllegungsmaßnahmen.

2 Die Übermittlung des Auskunftsverlangens nach diesem Absatz an die
Auskunftsverpflichteten und der erteilten Auskünfte an das für die kerntechnische Sicherheit
und den Strahlenschutz zuständige Bundesministerium erfolgt über die zuständigen
Behörden der Länder.

§ 2d (neu) § 2d Grundsätze der nuklearen Entsorgung

Das Nationale Entsorgungsprogramm nach § 2c berücksichtigt folgende Grundsätze:

1. der Anfall radioaktiver Abfälle wird durch eine geeignete Auslegung sowie Betriebs- und
Stilllegungsverfahren, einschließlich der Weiter- und Wiederverwendung von Material, auf
das Maß beschränkt, das hinsichtlich Aktivität und Volumen der radioaktiven Abfälle
vernünftigerweise realisierbar ist,

2. die wechselseitigen Abhängigkeiten der einzelnen Schritte beim Anfall und bei der
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle werden berücksichtigt,

3. abgebrannte Brennelemente und radioaktive Abfälle werden sicher entsorgt, wobei im
Hinblick auf die langfristige Sicherheit auch die Aspekte der passiven Sicherheit zu
berücksichtigen sind,

4. die Durchführung von Maßnahmen erfolgt nach einem abgestuften Konzept,

5. die Kosten der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle werden
von den Abfallerzeugern getragen und

6. in Bezug auf alle Stufen der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver
Abfälle wird ein faktengestützter und dokumentierter Entscheidungsprozess angewendet.

§ 9h (neu) § 9h Pflichten des Zulassungsinhabers

Die §§ 7c und 19a Absatz 3 und 4 gelten entsprechend für:

1. den Inhaber eines Planfeststellungsbeschlusses oder einer Genehmigung nach § 9b
sowie

2. den Inhaber einer Genehmigung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen zum Zweck der
Lagerung, Bearbeitung oder Verarbeitung als radioaktive Abfälle, mit dem Ziel, diese
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radioaktiven Abfälle geordnet zu beseitigen, soweit es sich nicht um die Genehmigung für
eine kerntechnische Anlage im Sinne des § 2 Absatz 3a Nummer 1 handelt.

§ 9i (neu) § 9i Bestandsaufnahme und Schätzung

(1) Das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige
Bundesministerium erstellt erstmals bis spätestens 23. August 2015 und danach alle drei
Jahre

1. eine nationale Bestandsaufnahme der Mengen, Arten, Eigenschaften und Standorte aller
angefallenen oder gelagerten abgebrannten Brennelemente und radioaktiven Abfälle sowie

2. eine Schätzung der zukünftig anfallenden oder zu lagernden Mengen abgebrannter
Brennelemente und radioaktiver Abfälle, klassifiziert nach Arten und Eigenschaften sowie
unter Berücksichtigung von Stilllegungsmaßnahmen.

(2) 1 Zur Vorbereitung der Erstellung der Bestandsaufnahme nach Absatz 1 sind die nach §
9a Absatz 1 Satz 1 Entsorgungspflichtigen und die Besitzer abgebrannter Brennelemente
oder radioaktiver Abfälle, sofern beide ihre radioaktiven Abfälle nicht nach einer aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung an eine Landessammelstelle abzuliefern
haben, verpflichtet, die erforderlichen und nicht bereits nach § 2c Absatz 4 vorzulegenden
Auskünfte auf Verlangen des zuständigen Bundesministeriums zu erteilen. 2 Die
Übermittlung des Auskunftsverlangens nach diesem Absatz an die Auskunftsverpflichteten
und der erteilten Auskünfte an das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz
zuständige Bundesministerium erfolgt über die zuständigen Behörden der Länder.

§ 11 Ermächtigungsvorschriften (Genehmigung, Anzeige, allgemeine Zulassung)

(1) Soweit nicht durch dieses Gesetz für Kernbrennstoffe und für Anlagen im Sinne des § 7 eine besondere Regelung getroffen ist, kann durch Rechtsverordnung zur Erreichung der in § 1
bezeichneten Zwecke bestimmt werden,

1. daß die Aufsuchung von radioaktiven Stoffen, der Umgang mit radioaktiven Stoffen (Gewinnung, Erzeugung, Lagerung, Bearbeitung, Verarbeitung, sonstige Verwendung und
Beseitigung), der Verkehr mit radioaktiven Stoffen (Erwerb und Abgabe an andere), die Beförderung und die Ein- und Ausfuhr dieser Stoffe einer Genehmigung oder Anzeige bedürfen sowie
unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Nebenbestimmungen sowie in welchem Verfahren eine Freigabe radioaktiver Stoffe zum Zweck der Entlassung aus der Überwachung nach
diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung oder eine Entlassung radioaktiver Stoffe natürlichen Ursprungs aus der Überwachung nach diesen

8. dass der zweckgerichtete Zusatz radioaktiver Stoffe bei der Herstellung von Arzneimitteln,
Medizinprodukten, Pflanzenschutzmitteln, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Stoffen nach § 1
Nr. 1 bis 5 des Düngemittelgesetzes oder Konsumgütern oder deren Aktivierung und die
grenzüberschreitende Verbringung solcher Erzeugnisse einer Genehmigung oder Anzeige
bedürfen.

8. dass der zweckgerichtete Zusatz radioaktiver Stoffe bei der Herstellung von Arzneimitteln,
Medizinprodukten, Pflanzenschutzmitteln, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Stoffen nach § 2
Nummer 1 bis 8 des Düngegesetzes oder Konsumgütern oder deren Aktivierung und die
grenzüberschreitende Verbringung solcher Erzeugnisse einer Genehmigung oder Anzeige
bedürfen.

(2) Die Rechtsverordnung kann Genehmigungen, Zustimmungen nach Absatz 1 Nr. 6 und allgemeine Zulassungen im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Gesetzes von persönlichen
und sachlichen Voraussetzungen abhängig machen sowie das Verfahren bei Genehmigungen, Zustimmungen nach Absatz 1 Nr. 6 und allgemeinen Zulassungen regeln.

(3) Sofern eine Freigabe radioaktiver Stoffe oder eine Entlassung radioaktiver Stoffe natürlichen Ursprungs nach einer auf Grund von Absatz 1 Nr. 1 erlassenen Rechtsverordnung die
Beseitigung nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder den auf dessen Grundlage oder auf der Grundlage des bis zum 1. Juni 2012 geltenden Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen vorsieht, dürfen diese Stoffe nach den genannten Vorschriften nicht wieder verwendet oder verwertet werden.

§ 24b Selbstbewertung und internationale Prüfung

1 Mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung der nuklearen Sicherheit

1. führt das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige
Bundesministerium eine Selbstbewertung des Gesetzes-, Vollzugs- und
Organisationsrahmens für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen und des
diesbezüglichen Behördenhandelns durch;

2. lädt das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige
Bundesministerium internationale Experten zu einer Prüfung passender Segmente des
Gesetzes-, Vollzugs- und Organisationsrahmens für die nukleare Sicherheit kerntechnischer
Anlagen und der jeweils teilnehmenden zuständigen Behörden ein; über die Ergebnisse der
Prüfung berichtet das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige
Bundesministerium den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen
Kommission, sobald diese Ergebnisse verfügbar sind.

2 Die Maßnahmen nach Satz 1 erfolgen mindestens alle zehn Jahre.

1 Mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung der nuklearen Sicherheit und der Sicherheit
der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle

1. führt das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige
Bundesministerium eine Selbstbewertung des Gesetzes-, Vollzugs- und
Organisationsrahmens für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen und für die
sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle sowie des
diesbezüglichen Behördenhandelns durch;

2. lädt das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige
Bundesministerium internationale Experten zu einer Prüfung passender Segmente des
Gesetzes-, Vollzugs- und Organisationsrahmens für die nukleare Sicherheit kerntechnischer
Anlagen und für die sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver
Abfälle sowie der jeweils teilnehmenden zuständigen Behörden ein; über die Ergebnisse der
Prüfung berichtet das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige
Bundesministerium den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen
Kommission, sobald diese Ergebnisse verfügbar sind.

2 Die Maßnahmen nach Satz 1 erfolgen mindestens alle zehn Jahre. 3 Die Maßnahmen nach
Satz 1 können getrennt für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen und für die
sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle durchgeführt
werden. 4 Die Selbstbewertung nach Satz 1 Nummer 1 umfasst für die Entsorgung
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle auch das Nationale
Entsorgungsprogramm nach § 2c sowie dessen Umsetzung.

§ 46 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. Kernmaterialien befördert, ohne die nach § 4b Abs. 1 Satz 1 oder 2 erforderliche
Deckungsvorsorge nachgewiesen zu haben,

1. entgegen § 2c Absatz 4 oder § 9i Satz 2 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig erteilt,

1a. Kernmaterialien befördert, ohne die nach § 4b Abs. 1 Satz 1 oder 2 erforderliche
Deckungsvorsorge nachgewiesen zu haben,

2. Anlagen zur Erzeugung oder zur Bearbeitung oder Verarbeitung oder zur Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe ohne die nach § 7 Abs. 1 Satz
1, auch in Verbindung mit Abs. 5 Satz 1, erforderliche Genehmigung errichtet,

2a. entgegen § 7 Abs. 1a Satz 4 ein Messgerät verwendet,
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2b. entgegen § 7 Abs. 1a Satz 5 ein Messgerät nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig aufstellt, nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig anschließt, nicht oder nicht richtig handhabt oder
nicht oder nicht richtig wartet,

5. entgegen § 4 Abs. 5 Satz 1 den Genehmigungsbescheid oder entgegen § 4 Abs. 5 Satz 2
die dort bezeichnete Bescheinigung nicht mitführt oder entgegen § 4 Abs. 5 Satz 3 den
Bescheid oder die Bescheinigung auf Verlangen nicht vorzeigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2e, 3 und
4 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, im Falle des Absatzes 1 Nr. 2d und 5 mit
einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

5. entgegen § 4 Abs. 5 Satz 1 den Genehmigungsbescheid oder entgegen § 4 Abs. 5 Satz 2
die dort bezeichnete Bescheinigung nicht mitführt oder entgegen § 4 Abs. 5 Satz 3 den
Bescheid oder die Bescheinigung auf Verlangen nicht vorzeigt,

6. entgegen § 19 Absatz 2 Satz 1 das Betreten der dort beschriebenen Orte nicht duldet oder
dort beschriebene Prüfungen nicht duldet oder entgegen § 19 Absatz 2 Satz 2 Auskünfte
nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erteilt oder entgegen § 19 Absatz 2
Satz 3 in Verbindung mit § 36 des Produktsicherheitsgesetzes Anlagen nicht zugänglich
macht oder Prüfungen nicht gestattet oder die hierfür benötigten Arbeitskräfte und Hilfsmittel
nicht bereitstellt oder Angaben nicht macht und Unterlagen nicht vorlegt, die zur Erfüllung der
Aufgaben der Aufsichtsbehörde erforderlich sind.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 1a, 2, 2a, 2b, 2c,
2e, 3, 4 und 6 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer
Geldbuße bis zu eintausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist

1. das Bundesausfuhramt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4, soweit es sich um Zuwiderhandlungen gegen eine nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 oder 6 bestimmte Genehmigungs-, Anzeige- oder
sonstige Handlungspflicht bei der grenzüberschreitenden Verbringung radioaktiver Stoffe oder gegen eine damit verbundene Auflage handelt,

2. das Bundesamt für Strahlenschutz in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2a bis 2e.

§ 49 Einziehung

Ist eine vorsätzliche Ordnungswidrigkeit nach § 46 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 oder 4 begangen
worden, so können Gegenstände,

Ist eine vorsätzliche Ordnungswidrigkeit nach § 46 Absatz 1 Nummer 1a, 2, 3 oder 4
begangen worden, so können Gegenstände,

1. auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder

2. die zur Begehung oder Vorbereitung gebraucht wurden oder bestimmt gewesen sind,

eingezogen werden.

Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/6234/v195616-2015-11-26.htm   
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